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Verordnung
über die Anmeldung vermögensrechtiicher Ansprüche 

vom 11. Juli 1990

Zur Anmeldung vermögensrechtlicher Ansprüche und sich daraus 
ergebender Erfordernisse im Grundstücksverkehr wird folgendes 
verordnet:

§1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die Behandlung von Vermögenswer
ten, die auf der Grundlage folgender Rechtsvorschriften beschlag
nahmt, staatlich oder treuhänderisch verwaltet wurden:
a) Verordnung zur Sicherung von Vermögenswerten vom 17. Juli 

1952 (GBl. Nr. 100 S. 615) und vom 4. September 1952 (VOB1. für 
Groß-Berlin Teil I S. 458),

b) Erste Durchführungsanweisung zur Verordnung zur Sicherung 
von Vermögenswerten vom 8 . September 1952 (VOB1. für 
Groß-Berlin Teil I S. 459),

c) Anordnung Nr. 2 vom 20. August 1958 über die Behandlung des 
Vermögens von Personen, die die Deutsche Demokratische 
Republik nach dem 10. Juni 1953 verlassen (GBl. I Nr. 57 S. 664),

d) Anordnung Nr. 2 vom 3. Oktober 1958 über die Behandlung des 
Vermögens von Personen, die die Deutsche Demokratische 
Republik nach dem 10. Juni 1953 verlassen (VOB1. für Groß-Ber
lin Teil I S. 673),

e) Verordnung vom 11. Dezember 1968 über die Rechte und 
Pflichten des Verwalters des Vermögens von Eigentümern, die 
die Deutsche Demokratische Republik ungesetzlich verlassen 
haben, gegenüber Gläubigern in der Deutschen Demokratischen 
Republik (GBl. II 1969 Nr. 1 S. 1),

f) Verordnung vom 6 . September 1951 über die Verwaltung und 
den Schutz ausländischen Eigentums in der Deutschen Demo
kratischen Republik (GBl. Nr. 111 S. 839),

g) Verordnung vom 18. Dezember 1951 über die Verwaltung und 
den Schutz ausländischen Eigentums in Groß-Berlin (VOB1. für 
Groß-Berlin Teil I Nr. 80 S. 565)

h) sowie zu diesen Rechtsvorschriften erlassene Anweisungen.

(2) Die Verordnung gilt auch für Vermögenswerte einschließlich 
Nutzungsrechte, die aufgrund unlauterer Machenschaften, z. B. durch 
Machtmißbrauch, Korruption, Nötigung oder Täuschung des Erwer
bers, staatlicher Stellen oder Dritter erworben wurden.

(3) Vermögenswerte im Sinne dieser Verordnung sind Grundstücke, 
dingliche Rechte an Grundstücken, bewegliche Sachen sowie Unter
nehmen und ihre Vermögen, die auf dem Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik belegen sind. Vermögenswerte im Sinne 
dieser Verordnung sind auch Kontoguthaben und sonstige auf 
Geldzahlungen gerichtete Forderungen, deren Schuldner ihren Sitz 
bzw. Wohnsitz auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik haben. Ausgenommen sind Anteilsrechte an der Altgutha- 
ben-Ablösungs-Anleihe der Deutschen Demokratischen Republik.

(4) Diese Verordnung gilt nicht für
a) Enteignungen von Vermögenswerten auf besatzungsrechtlicher 

oder besatzungshoheitlicher Grundlage,
b) Einziehungen von Vermögen oder von Vermögenswerten auf

grund von Strafverfahren sowie Ordnungsstrafverfahren der 
Deutschen Demokratischen Republik,

c) Ansprüche auf Vermögenswerte, die seitens der Deutschen 
Demokratischen Republik durch zwischenstaatliche Vereinba
rungen geregelt wurden.

§2
Anmeldung von Ansprüchen

(1) Natürliche und juristische Personen, deren Vermögenswerte von 
Maßnahmen gemäß § 1 Absätze 1 bis 2 betroffen sind (Berechtigte), 
können Ansprüche auf diese Vermögenswerte anmelden. Das gilt 
auch für Erben sowie Rechtsnachfolger juristischer Personen.

(2) Die Anmeldung ist schriftlich bei dem Landratsamt des Kreises 
oder im Falle des Stadtkreises bei der Stadtverwaltung einzureichen, 
wo der Berechtigte seinen letzten Wohnsitz hatte. Hatte der 
Berechtigte keinen Wohnsitz in der Deutschen Demokratischen 
Republik, ist die Anmeldung bei dem Landratsamt des Kreises oder 
der Stadtverwaltung einzureichen, wo der Vermögenswert belegen 
ist.

§3
Anmeldefrist

Die Anmeldung ist ab 15. Juli 1990 bis spätestens 31. Januar 1991 
einzureichen.

Entgegennahme und Bestätigung der Anmeldung

§4

(1) Mit der Anmeldung sind, soweit bekannt, Angaben zur Art, 
Umfang und Ort der Belegenheit der Vermögenswerte sowie zum 
Berechtigten und zu zwischenzeitlich eingetretenen Erbfällen zu 
machen. Bei rechtsgeschäftlicher Vertretung ist eine schriftliche 
Vollmacht des Berechtigten beizufügen.

(2) Der Eingang der Anmeldung ist durch das Landratsamt oder die 
Stadtverwaltung innerhalb von 6  Wochen schriftlich zu bestätigen.

(3) Das Landratsamt oder die Stadtverwaltung kann vom Berech
tigten weitere Angaben fordern, wenn die Anmeldung nicht den 
Anforderungen gemäß Absatz 1 entspricht.

§5

Die Entscheidung über die angemeldeten Ansprüche und deren 
Abwicklung wird durch Gesetz geregelt.

Regelungen zum Grundstücksverkehr

§6
Versagungs- und Aussetzungsgründe

(1) Im Genehmigungsverfahren nach der Verordnung über den 
Verkehr mit Grundstücken — Grundstücksverkehrsverordnung — 
vom 15. Dezember 1977 (GBl. I 1978 Nr. 5 S. 73) geändert durch 
Verordnung vom 14. Dezember 1988 (GBl. I Nr. 28 S. 330) ist die 
Genehmigung zu versagen, wenn durch die vorgesehene oder mit der 
vorgesehenen Rechtsänderung oder Rechtsbegründung ein Grund
stück in treuhänderischer oder staatlicher Verwaltung betroffen ist 
und die Zustimmung des Eigentümers nicht vorliegt..

(2) Das Genehmigungsverfahren nach der Grundstücksverkehrs
verordnung ist solange auszusetzen, bis abschließend geklärt ist, daß 
durch die vorgesehene oder mit der vorgesehenen Rechtsänderung 
oder Rechtsbegründung kein Grundstück betroffen ist, an dem 
frühere Eigentumsrechte ungeklärt sind. Als ungeklärt gelten Fälle, in 
denen Grundstücke nach dem 6 . Oktober 1949 durch Beschlagnahme, 
aus vorläufiger staatlicher Verwaltung oder staatlicher Treuhandver
waltung in Volkseigentum überführt oder an Dritte veräußert worden 
sind sowie Fälle, in denen Ansprüche Berechtigter angemeldet 
worden sind. Die Genehmigung kann erteilt werden, wenn der 
Berechtigte sein Einverständnis mit der Rechtsänderung oder Rechts
begründung in notariell beglaubigter Form oder zu Protokoll der 
Genehmigungsbehörde erklärt oder wenn ein Anspruch auf Rück
übertragung vom Berechtigten bis zum 31. Januar 1991 nicht geltend 
gemacht worden ist

§7
Wiederaufgreifen des Genehmigungsverfahrens

(1) Das Genehmigungsverfahren nach der Grundstücksverkehrs
verordnung ist auf Antrag des früheren Eigentümers oder des durch 
die vorläufige staatliche bzw. treuhänderische Verwaltung betroffe
nen Berechtigten wiederaufzugreifen, sofern das Rechtsgeschäft nach 
dem 18. Oktober 1989 geschlossen worden ist und nach § 6  Absätze 1


